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1 

Einleitung 

Das Urheberrecht ist ein verhältnismässig junges Rechtsgebiet. Weder in der 
Antike noch im Mittelalter gab es rechtliche Instrumente, welche mit dem 
heutigen Urheberrecht in Verbindung gebracht werden könnten. Erst aus der 
Neuzeit sind einzelne Privilegien oder auch allgemeinere Vorschriften be-
kannt, welche sich auf den Umgang mit Werken der Literatur und Kunst be-
ziehen. Zur Hauptsache enthalten sie das Recht von Buchdruckern oder Ver-
legern, sich gegen den Nachdruck der von ihnen gedruckten Werke zur Wehr 
zu setzen. 1 
Warum ist das so? Kunst und Literatur gab es auch in den antiken Hochkultu-
ren und im Mittelalter. Auf die grossartigen künstlerischen und literarischen 
Leistungen aus dieser Zeit berufen wir uns heute noch. Die Erkenntnisse grie-
chischer Philosophen und die Fähigkeiten römischer Rechtsdenker zur Sys-
tematisierung und Kodifizierung des Rechts prägen die juristische Theorie 
und die Gesetzgebung bis in die Gegenwart hinein. Warum denn bestand in 
jenen Zeiten offenbar nie die Notwendigkeit, den Bereich der Literatur und 
Kunst oder die Verwendung von Geisteswerken rechtlich zu regeln? 
Die Antwort auf diese Frage ist einfach: Urheberrecht konnte erst entstehen, 
als Werke der Kunst und Literatur zu Waren wurden, welche marktmässig 
vertrieben wurden. «Die Kunst-, Wissenschafts- und Literaturproduktion ist 
immer dann in den Fokus geraten, wenn deren Arbeitsergebnisse einen wirt-
schaftlichen Wert hatten und ein Markt entstanden war.»2 Das war zuerst im 
Bereich der bildenden Kunst der Fall, wobei dort aber zunächst nicht das 
fertige Werk bezahlt wurde, sondern die Arbeit zu dessen Herstellung. Die 
grosse Veränderung trat erst mit der Erfindung des Buchdrucks ein. Jetzt 
wurde plötzlich die Herstellung von Büchern und Kunstwerken in grosser 
Zahl möglich. Die Werkexemplare wurden über einen speziellen Buch- oder 
Kunsthandel vertrieben, und aus diesem Markt entwickelte sich allmählich 
eine Regulierung in der Form des Rechts. 
Etwas später änderten sich auch im Bereich der Musik und des Theaters die 
sozialen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Komponisten (und die 
ganz seltenen Komponistinnen) waren zunächst von geistlichen oder weltli-
chen Feudalherren beschäftigt worden, welche für den Lebensunterhalt sorg-
ten. Musik und Theater wurde von fahrenden Spielleuten aufgeführt, welche 
                                                 
1  Ausführlichere Darstellungen der Geschichte des Urheberrechts finden sich etwa bei 

ECKHARD HÖFFNER, Geschichte und Wesen des Urheberrechts, München 2010/2011; 
FEDOR SEIFERT, Kleine Geschichte(n) des Urheberrechts, München 2014; MICHAEL 

WALTER, «Die Oper ist ein Irrenhaus», Stuttgart/Weimar 1997, S. 204–251. 
2  ARTUR-AXEL WANDTKE, Aufstieg oder Fall des Urheberrechts im digitalen Zeitalter?, 

in: UFITA 2011/III, S. 649–684 (653). 
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von den Einnahmen aus ihren Vorstellungen leben mussten. Einen zusätzli-
chen Markt mit musikalischen oder dramatischen Werken gab es nicht. Er 
entstand erst mit dem Zusammenbruch des Feudalismus, als Autorinnen und 
Autoren musikalischer oder dramatischer Werke gezwungen waren, mit dem 
Vertrieb ihrer Werke selber für ihren Lebensunterhalt zu sorgen. Auch aus 
dieser Entwicklung ergab sich die Notwendigkeit rechtlicher Regulierung. 
Urheberrecht entsteht als Antwort des jeweiligen Rechtssystems auf diese 
sozialen, technischen und wirtschaftlichen Veränderungen. Da sich die tat-
sächlichen Gegebenheiten von Land zu Land unterscheiden und auch die 
Rechtsordnungen national unterschiedlich sind, entwickelt sich nicht einfach 
ein einheitliches internationales Recht, sondern es sind nationale Bausteine, 
die sich Schritt für Schritt zu einem länderumspannenden Gebilde zusammen-
fügen. Dabei bleiben die unterschiedlichen Ausgangspunkte bis in unsere Zeit 
hinein leicht erkennbar; sie zeigen sich besonders deutlich im Nebeneinander 
eines angloamerikanischen Copyright und eines europäischen Droit 
d’auteur. 3 
Die Geschichte des Urheberrechts ist deshalb nicht einfach eine Geschichte 
von Rechtstheorien. Sie kann nicht aus der Entwicklung von juristischen 
Lehrsätzen oder der Abfolge gesetzlicher Normen heraus erklärt werden, 
auch wenn die juristische Theoriebildung ohne Zweifel auf die Entwicklung 
des Rechts und insbesondere der Rechtsnormen zurückwirkt. Vielmehr sind 
die Ursachen für die Entstehung und die Veränderungen des Urheberrechts in 
den sozialen, technischen und wirtschaftlichen Entwicklungen zu suchen, wie 
sie sich im Bereich intellektueller Arbeit abspielen. Die Geschichte des Urhe-
berrechts ist nur von diesen Faktoren her verständlich. 
Dies gilt nicht nur für die Vergangenheit, sondern auch für die unmittelbare 
Gegenwart. Urheberrecht hat sich in kurzer Zeit aus einem Rechtsgebiet, das 
von wenigen Spezialistinnen und Spezialisten gepflegt wurde, zu einer Mate-
rie entwickelt, von welcher ein Grossteil der Bevölkerung, wissentlich oder 
unwissentlich, täglich betroffen ist. Der Grund dafür liegt wiederum nicht auf 
einer ideellen Ebene, sondern in der wirtschaftlichen Globalis ierung, in der 
Digitalisierung von Text-, Ton- und Bildaufzeichnungen sowie in der Ent-
wicklung des Internets. Mit einer Neugestaltung des Urheberrechts versuchen 
Staaten, auf diese Entwicklung zu reagieren und sie allenfalls zu beeinflussen. 
Auch diese Reaktionen sind nicht einfach losgelöste politische Entscheidun-
gen, sondern sie folgen sozialen und wirtschaftlichen Interessenlagen und 
orientieren sich an technischen Gegebenheiten. 
Mit der folgenden Darstellung werde ich versuchen, die Entwicklungslinien 
des Urheberrechts aufzuzeigen und dabei auf Elemente dieser politökonomi-
                                                 
3  ALAIN STROWEL, Droit d’auteur et copyright. Divergences et convergences, Bruxelles/ 

Paris 1993. 
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schen Zusammenhänge hinzuweisen. Ziel ist es, für die in der Schweiz anste-
hende Revision des Urheberrechtsgesetzes Hintergrundmaterialien und Denk-
anstösse zu liefern. Dabei verstehe ich die Vergangenheit in erster Linie als 
Erkenntnisquelle für die Gestaltung der Zukunft: Die Rückbesinnung auf den 
Werdegang des Urheberrechts soll dazu beitragen, über das rechtsdogmati-
sche Streben nach juristisch überzeugenden Regelungen hinaus Einsichten in 
die Herkunft der geltenden Normen zu vermitteln und damit auch deren be-
wusste Fortentwicklung zu ermöglichen. 
Angeregt zu dieser Arbeit wurde ich durch die 2014 erschienene Untersu-
chung «Autoren und Apparate» von Monika Dommann.4 In diesem kenntnis-
reichen Buch wird erstmals die enge Verflechtung der Entwicklung der Foto-
kopie einerseits, der musikalischen Vervielfältigungstechniken andererseits 
mit der Herausbildung des Urheberrechts und mit der Organisation der 
Rechteverwertung über einen längeren Zeitraum (1850–1980) hinweg und 
unter Einbezug US-amerikanischer Quellen dargestellt. Die sozialhistorische 
Herangehensweise führt zu Erkenntnissen, welche für eine juristische Sicht-
weise ebenso überraschend wie neuartig sind. Die folgende Darstellung wird 
daher in verschiedenen Kontexten auf dieses Werk Bezug nehmen. Ohne 
Monika Dommanns Vorarbeit hätte ich dieses Buch nicht schreiben können. 
Donat Agosti, Lucie Bader, Daria Egloff und Beat Schneider haben das Ma-
nuskript kritisch durchgesehen und mir nützliche Hinweise gegeben. Chris-
toph Graf gab mir Tipps für die Bildersuche. Rafael Egloff hat die Illustratio-
nen beschafft und in eine druckfähige Form gebracht. Ihnen allen danke ich 
herzlich für die wertvolle Unterstützung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4  MONIKA DOMMANN, Autoren und Apparate. Die Geschichte des Copyrights im Medi-

enwandel, Frankfurt a.M. 2014. 

© Stämpfli Verlag AG – Urheberrechtlich geschütztes Material – Jede Weitergabe an Dritte ist 
untersagt.
Egloff, Willi: Geschichten vom Urheberrecht, 2017



© Stämpfli Verlag AG – Urheberrechtlich geschütztes Material – Jede Weitergabe an Dritte ist 
untersagt.
Egloff, Willi: Geschichten vom Urheberrecht, 2017



1. Kapitel: Vom Verlegerprivileg zum Urheberrecht 

5 

1. Kapitel: Vom Verlegerprivileg zum Urheberrecht 

Unter Königin Anne, die von 1702–1714 regierte, wurden die beiden König-
reiche England und Schottland zum Königreich Grossbritannien zusammen-
geschlossen. In die Rechtsgeschichte eingegangen ist die letzte Königin aus 
dem Hause Stuart aber nicht wegen dieses staatspolitischen Ereignisses, son-
dern in Zusammenhang mit einem eher sekundären gesetzgeberischen Vor-
gang. Der 1709 erlassene Act for the Encouragement of Learning, by vesting 
the Copies of printed Books, in the Authors or Purchasers of such Copies, 
during the Times therein mentioned5 gilt der Rechtswissenschaft als das erste 
Urheberrechtsgesetz der Geschichte. 6 
Das Gesetz umfasst elf Artikel, welche im Wesentlichen Folgendes regeln: 
– Für jedes bereits gedruckte Buch wird festgelegt, dass es für die Dauer 

von 21 Jahren ab dem Stichtag vom 10. April 1710 nur vom Eigentümer 
neu gedruckt oder neu aufgelegt werden darf. Dieser Eigentümer ist der 
Autor, falls er das Buch nicht an einen Verleger verkauft hat, andernfalls 
der Buchhändler oder Verleger. 

– Für jedes zukünftige Buch wird eine Frist von 14 Jahren ab erster Veröf-
fentlichung festgelegt, während welcher nur dem Autor oder seinen 
Rechtsnachfolgern der Nachdruck oder die Herausgabe einer Neuauflage 
erlaubt ist. 

– Wer entgegen diesen Vorschriften ein Buch druckt, nachdruckt oder im-
portiert, kann von den Berechtigten zur Vernichtung der Bücher ver-
pflichtet werden. Ausserdem kann er zu einer Strafzahlung von 1 Penny 
pro Seite verpflichtet werden, wovon die Hälfte an die Königin geht, die 
andere Hälfte an die Berechtigten. 

– Voraussetzung für die Strafverfolgung ist, dass das Buch im Register 
Book of the Company of Stationers eingetragen ist. Weigert sich der 
Schreiber der Gesellschaft, das Buch einzutragen, genügt auch die Veröf-
fentlichung in der Gazette. 

– Von jedem Werk sind vor der Veröffentlichung neun Pflichtexemplare 
abzuliefern, welche der königlichen Bibliothek, den Universitäten in 
Cambridge, Oxford und Schottland, dem Sion College in London und der 
Rechtsfakultät in Edinburgh zur Verfügung gestellt werden.  

                                                 
5  Die Vorgeschichte dieses Gesetzes ist ausführlich dargestellt in ALBERT OSTERRIETH, 

Die Geschichte des Urheberrechts in England mit einer Darstellung des englischen 
Urheberrechts, Leipzig 1895, nachgedruckt in: UFITA 131/1996, S. 171–274, und 
132/ 1996, S. 101–231, sowie in HÖFFNER, a.a.O. (Fn. 1), Band 1, S. 97–123. 

6  NORBERT P. FLECHSIG, Der englische Bach aus Leipzig und das erste Urheberrechtsge-
setz der Welt heute vor 300 Jahren, in: UFITA 145/2010/II, S. 445–475; MARK ROSE, 
Authors and owners, Cambridge (MA) 1993, S. 4. 
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– Die Regelung gilt nicht für Bücher in griechischer, lateinischer oder in 
einer anderen Fremdsprache, die ausserhalb des Königreichs gedruckt 
wurden.  

– Nach Ablauf der 14-jährigen Schutzfrist fällt das Recht, das Buch nach-
zudrucken oder neu aufzulegen, an die Autoren zurück, sofern sie in die-
sem Zeitpunkt noch leben, und es wird ihnen eine zusätzliche Schutzfrist 
von 14 Jahren eingeräumt. 

Was aber ist neu an diesem Gesetz? Schon im Jahre 1533 hatte ein Erlass von 
Heinrich VIII.7 den Kauf und Verkauf im Ausland gedruckter und gebunde-
ner Bücher verboten. Ab dem Jahre 1539 durfte kein englischsprachiges Buch 
mehr ohne besondere königliche Erlaubnis eingeführt, veröffentlicht oder 
verkauft werden. Die Krone wollte die Herstellung und den Vertrieb von 
Büchern vollständig kontrollieren, und sie führte zu diesem Zweck eine Be-
willigungspflicht ein. Unter Königin Maria I., die von 1553–1558 regierte, 
verkam dieses Privilegienwesen im Buchhandel zum reinen Zensurinstru-
ment, ging es der katholischen Königin doch in erster Linie darum, die Re-
formation in England auszurotten und protestantisches Schrifttum zu verbie-
ten. Als Zensurbehörde wurde die Stationers’ Company institutionalisiert, 
welche den Buchdruck für ihre eigenen Mitglieder monopolisierte und welche 
auch polizeiliche und gerichtliche Funktionen ausüben durfte.8 Diese Zensur-
aufgabe blieb auch unter der Nachfolgerin, Königin Elisabeth I., die zentrale 
Funktion des Druckerprivilegs. 9 
Wie umfassend und detailliert das Buchwesen noch im Grossbritannien des 
17. Jahrhunderts kontrolliert werden sollte, zeigt sich insbesondere in einem 
Erlass der sogenannten Sternkammer vom 11. Juli 1637.10 Nach dieser Ver-
ordnung musste jedes Buch und jede Flugschrift vor dem Druck behördlich 
genehmigt und in das Register der Stationers’ Company eingetragen werden. 
Um eine Umgehung durch den Druck im Ausland zu verhindern, wurde auch 
eine umfassende Einfuhrkontrolle verordnet. Aus dem Ausland kommende 
Bücher durften ausschliesslich im Hafen von London ausgeladen werden, wo 
sie dann von besonders bezeichneten Beamten kontrolliert werden mussten. 
Auch die Zahl der Druckerpressen und der Druckereien bis hin zur Zahl der 
Angestellten waren peinlich genau geregelt. All dies zeigt aufs Klarste, dass 
Vorschriften über den Druck oder den Verlag von Büchern aus dieser Zeit 
nichts mit Rechten beteiligter Personen zu tun haben, sondern reine Zensurin-
strumente sind.  

                                                 
7  Act 25 Herny VIII. c 15. 
8  FLECHSIG, a.a.O. (Fn. 6), S. 446. 
9  Vgl. die detaillierte Darstellung bei OSTERRIE TH, a.a.O. (Fn. 5, UFITA 131/1996), 

S. 189–223. 
10  OSTERRIETH, a.a.O. (Fn. 5, UFITA 131/1996), S. 227–231. 
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